
2. Die Ausführung der Entscheidung des auf Grund von Art. 181 des

Vertrages von Neuilly ernannten Schiedsrichters über die Rechte

griechischer Staatsangehöriger an den Dospat Dagh-Wäldern vom

29. März 1933 1)

Durch Schreiben vom 6. September 1934 &apos;) teilte die griechische
Regierung dem Generalsekretär des Völkerbundes mit, die bulgarische
Regierung habe es bisher abgelehnt, sich dem Schiedsspruch VOM 29. März

1933 zu unterwerfen; die griechische Regierung beantrage daher, diese

Frage auf die Tagesordnung des Völkerbundsrates zu setzen aux fins

d&apos;application de l&apos;article 13, alin 4, du Pactee. Die Angelegenheit
wurde in der Sitzung vom ig. September 1934 behandelt 3). In dieser

erklärte der Vertreter Bulgariens, Batoloff, daß die bulgarische Regie-
rung sich der Verpflichtung, die ihr der Schiedsspruch auferlege, keines-

wegs entziehen wolle, sondern daß sie denselben anerkenne; die gegen-

wärtige finanzielle Lage des Landes lasse indessen keine Barzahlung zu.

Die bulgarische Regierung sei zu sofortigen Verhandlungen mit Griechen-

land über eine andere Zahlungsart bereit und zur Abgeltung ihrer Ver-

pflichtung durch Sachlieferungen in der Lage.
Der Vertreter Griechenlands, Politis, nahm diese Erklärung zur

1) Vgl*diese Zeitschr. Bd. IV, S. 652 ff.

2) JOurn. Off
- 1934, P- 1477.

3) journ. Off. 1934, P. 432/33-
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Kenntnis und *teilte mit, daß die griechische Regierung das bulgarische
Angebot, die Schuld durch Sächlieferungen abzudecken, annehme und

Art und Umfang der Lieferungen unverzüglich im Einvernehmen mit

der bulgarischen Regierung regeln wolle.

Der Berichterstatter des Rates, Eden, stellte daraufhin fest, daß

ein grundsätzlicher Gegensatz zwischen den Regierungen nicht bestehe

und es- sich nur um Zahlungsmodalitäten handele. Der Rat könne die

Angetegenheit nunmehr als endgültig geregelt ansehen.
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